
Jede Gründerin und jeder Gründer muss
sich anmelden, wenn sie oder er ein
Unternehmen startet. Dabei gibt es
Unterschiede, je nachdem, ob man zu
den Gewerbetreibenden oder zu den
Freiberuflern gehört.

Gewerbeamt
Als zukünftiger Gewerbetreibender
müssen Sie sich beim Gewerbeamt
anmelden. Auch die Übernahme eines
bestehenden Gewerbebetriebes muss
angemeldet werden. Mit der Gewerbe-
anmeldung werden in der Regel auto-
matisch auch das Finanzamt, die Indus-
trie- und Handelskammer oder Hand-
werkskammer, die Berufsgenossenschaft
und das Statistische Landesamt infor-
miert. Nehmen Sie trotzdem mit diesen
Behörden Kontakt auf, um die Anmelde-
formalitäten zu beschleunigen und auf-
tauchende Fragen direkt zu klären.

Von einer Anmeldung beim Gewer-
beamt ausgenommen sind Freiberufler
(z. B. Rechtsanwälte, Ärzte, Künstler)
sowie Land- und Forstwirte.

Finanzamt
Das Finanzamt muss über jede Unter-
nehmensgründung informiert werden.
Über den Start Ihres Gewerbes wird es
in der Regel vom Gewerbeamt benach-
richtigt. Als Freiberufler müssen Sie sich
hier selbst anmelden.

Nach der Meldung schickt Ihnen
das Finanzamt einen „Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung“ zu. Darin müs-
sen Sie Angaben zu Ihrer geplanten Tä-
tigkeit und zu Ihren erwarteten künfti-
gen Umsätzen und Gewinnen machen.
Sie sollten dabei sorgfältig vorgehen
und ihre Umsatz- und Gewinnerwar-
tungen realistisch einschätzen. Fallen
Ihre Gewinne nämlich deutlich höher
aus, drohen Ihnen im Jahr danach grö-
ßere Steuernachzahlungen.

Wenn Sie den Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung ausgefüllt ha-
ben, teilt Ihnen das Finanzamt Ihre
Steuernummer zu. Außerdem entschei-
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Thema: Anmeldungen und Genehmigungen

det es darüber, ob Ihre Tätigkeit ge-
werblich oder freiberuflich ist. Unter
Umständen kann diese Entscheidung
zu einem späteren Zeitpunkt vom
Finanzamt im Rahmen einer Betriebs-
prüfung revidiert werden.

Gründerinnen und Gründer, die
den Gründungszuschuss beantragen
wollen, müssen dem Finanzamt zusam-
men mit dem „Fragebogen zur steuer-
lichen Erfassung“ auch ihren Geschäfts-
plan (Business Plan) vorlegen.

Handelsregister
Eine Eintragung ins Handelsregister ist
dann Pflicht,

3 wenn Sie eine Rechtsform gewählt
haben, die ins Handelsregister einge-
tragen werden muss: z. B. eine GmbH
oder eine Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt);

Achtung Amtsschimmel:
Anmeldung und Start der Geschäftstätigkeit



3 wenn Sie bei anderen Rechtsformen
zu den Kaufleuten zählen.

Die Eintragung ins elektronische Han-
delsregister übernimmt in aller Regel
der Notar.

Partnerschaftsregister
Im Partnerschaftsregister müssen Sie
sich eintragen, wenn Sie sich als Frei-
berufler für die Rechtsform der Partner-
schaftsgesellschaft entschieden haben.
Die Eintragung ins elektronische Part-
nerschaftsregister übernimmt in aller
Regel der Notar.

Kammern
Als Gewerbetreibender werden Sie auto-
matisch Mitglied Ihrer Industrie- und
Handelskammer (IHK) oder Handwerks-
kammer (HWK). Für einige freie Berufe
gilt eine Pflichtmitgliedschaft in der
zuständigen Berufskammer.

Krankenversicherung
Selbständige müssen, wie alle anderen
Bürgerinnen und Bürger auch, kran-
kenversichert sein: entweder in der
gesetzlichen oder einer privaten Kran-
kenversicherung.

Rentenversicherung
Für bestimmte Gruppen von Selbstän-
digen besteht Rentenversicherungs-
pflicht. Hierzu gehören z. B. Handwer-
ker, Künstler und Publizisten, Hebam-
men, selbständige Lehrer und Erzieher
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI).

Berufsgenossenschaft
Selbständige müssen sich in der Regel
in der zuständigen Berufsgenossen-
schaft anmelden und versichern. Die
Berufsgenossenschaften sind die Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung.
Angestellte müssen auf jeden Fall in
ihrer Berufsgenossenschaft versichert
werden.

Agentur für Arbeit
Zur Agentur für Arbeit müssen Sie Kon-
takt aufnehmen, wenn Sie Hilfen der
Bundesagentur für Arbeit in Anspruch
nehmen möchten. Das betrifft u.a. den
Gründungszuschuss, das Einstiegsgeld
und den Einstellungszuschuss. Wenn
Sie Arbeitnehmer beschäftigen, müssen
Sie bei Ihrer zuständigen Arbeitsagen-
tur eine Betriebsnummer beantragen.

Tipp: Viele Anmeldungen können Sie
mittlerweile online erledigen.

Gesetzliche Anforderungen
beachten
Darüber hinaus sind die gesetzlichen
Anforderungen zu beachten. Dies
betrifft den Arbeits- und Gesundheits-
schutz für die Beschäftigten, den Um-
weltschutz, den Denkmalschutz usw.
Bei diesen behördlichen Prüfungen
kann es zu Zeitverzögerungen und
Mehrkosten kommen.

Erlaubnis bzw. Zulassung einholen
Für bestimmte Gewerbe ist eine beson-
dere Erlaubnis und für eine Reihe von
freien Berufen eine Zulassung zur Be-
rufsausübung erforderlich. Sie muss vor
Beginn der Tätigkeit eingeholt werden.
Dabei geht es je nach Tätigkeit um:

3 persönliche Zuverlässigkeit:
Nachweis z. B. durch Vorlage eines poli-
zeilichen Führungszeugnisses und Aus-
zugs aus dem Gewerbezentralregister

3 sachliche Voraussetzungen: z. B.
Nachweis der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit (vor allem durch Aus-
kunft aus dem Schuldnerverzeichnis),
Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamts, vorgeschriebene Lage oder
erforderlicher Zustand der Arbeits-
räumlichkeiten, vor allem bei einigen
freien Berufen der Nachweis einer Be-
rufshaftpflichtversicherung

3 fachliche Voraussetzungen: je
nach geforderter Qualifikation Nach-
weis einer Ausbildung, eines Studiums
oder über die Teilnahme an einer Wei-
terbildung mit oder ohne Prüfung

Welches Gewerbe braucht
eine Erlaubnis?
Bei einigen Gewerbeanmeldungen ist
zusätzlich eine Erlaubnis erforderlich.
Generell lassen sich Gewerbeanmel-
dungen in zwei Gruppen unterteilen:
1. Erlaubnisfrei: Das Gewerbeamt be-
stätigt die Anmeldung innerhalb von
drei Tagen. Einschränkung: Wird ein
überwachungsbedürftiges Gewerbe
(z. B. Auskunftei, Detektei, Ehevermitt-
lung, Alt- und Gebrauchtwarenhandel,
Reisebüro; s. § 38 Gewerbeordnung)
ausgeübt, so verlangt das Gewerbeamt
ein polizeiliches Führungszeugnis („zur
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Vorlage bei Behörden“) sowie einen
Auszug des Gewerbezentralregisters.

Auch wenn das Gewerbeamt bereits
eine Anmeldebestätigung zugeschickt
hat, kann das Gewerbe im Nachhinein
untersagt werden, wenn die persönli-
che Zuverlässigkeit des Gründers nicht
gewährleistet ist.

Nach der GmbH-Rechtsreform
müssen GmbHs sowie wie Einzelkauf-
leute und Personenhandelsgesellschaf-
ten diese Erlaubnisnachweise nicht
mehr für die Eintragung ins Handels-
register vorlegen.
2. Erlaubnispflichtig: Die Erlaubnis
muss bei der zuständigen Behörde bean-
tragt werden. Sie hängt – je nach Ge-
werbe – von verschiedenen Nachweisen
ab, die der Gründer selbst beibringen
muss.

Für wen gilt die Erlaubnis?

3 wird das Gewerbe von einer
natürlichen Person betrieben:
für die Person selbst

3 wird das Gewerbe von einer
Personengesellschaft (z. B. OHG)
betrieben: für jeden persönlich haf-
tenden Gesellschafter

3 wird das Gewerbe von einer
Kapitalgesellschaft betrieben
(z. B. GmbH): für die Gesellschaft, die
durch die Geschäftsführer vertreten
wird. Bei juristischen Personen ist in
der Regel immer die persönliche Zuver-
lässigkeit der gesetzlichen Vertreter
(Geschäftsführer) nachzuweisen

Welche Freiberufler brauchen
eine Zulassung?
Freiberufler, die Mitglieder bei einer
Kammer sind, müssen dafür ihre Kam-
mer kontaktieren. Diese erteilt ihnen
auf Antrag eine Berufszulassung. Ande-
re freie Berufe erhalten diese Zulassung
z. B. bei öffentlichen Einrichtungen
(Beispiele: Gesundheitsberufe wie etwa
Heilpraktiker beim Gesundheitsamt;
Öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige bei der IHK oder beim zu-
ständigen Gericht). Bestimmte Frei-
berufler (z. B. Journalisten, Künstler)
können ihre Arbeit ohne Erlaubnis auf-
nehmen. Welcher Freiberufler welchen
Nachweis erbringen muss, ist beim
Institut für Freie Berufe zu erfahren:
www.ifb-gruendung.de
(s. GründerZeiten 45 „Existenzgrün-
dungen in den freien Berufen“).

2
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eines Filters in die Entlüftung, Abfall-
konzept bei Sondermüll usw. Viele Grün-
der werden von den Auflagen über-
rascht, können sie – aus finanziellen
Gründen – nicht erfüllen und dann den
Geschäftsbetrieb nicht aufnehmen. Da
eine Genehmigung zudem nur unter
der jeweiligen Auflage erteilt wird,
kann sie bei Nichterfüllung zurückge-
zogen werden. Im Extremfall kann
Nichteinhaltung zu beachtlichen Buß-
geldern oder gar zur Schließung des
Betriebs führen.

Vollständigkeit: Nicht alle
Meldestellen informiert

Für Gewerbetreibende sollte der erste
Weg zum Gewerbeamt führen. Das
Gewerbeamt wird die Anmeldung an
verschiedene andere Institutionen wie
das Finanzamt, die Berufsgenossen-
schaft, das Gewerbeaufsichtsamt, das
statistische Landesamt sowie IHK bzw.
HWK weiterleiten. Es ist aber möglich,
dass zum Unternehmensstart noch
nicht alle erforderlichen Meldungen
und Genehmigungen bei der betroffe-
nen Behörde vorliegen.
Tipp: mit allen Behörden selbst Kontakt
aufnehmen, um Anmeldeformalitäten
zu klären und zu beschleunigen.

Fehlende Baugenehmigun-
gen ziehen finanzielle

und zeitliche Probleme nach sich
Situation: Bautechnische Änderungen
im Unternehmen stehen an. Oft wird
nicht (rechtzeitig) sichergestellt, ob eine
Baugenehmigung erforderlich ist. Eine
Baugenehmigung wird nicht beantragt.
Das Bauamt kann verlangen, dass der

Anmeldungen und Genehmigungen
werden von vielen Gründerinnen und
Gründern für reine Formsache gehalten.
Die Praxis beweist das Gegenteil. Pro-
bleme und Fehler sind an der Tagesord-
nung. In aller Regel führen diese zu
Zeit- und finanziellen Verlusten bzw.
Engpässen.

Menge: Anzahl der Genehmi-
gungen schwer abschätzbar

Bei erlaubnispflichtigen Unternehmen:
Viele Gründer unterschätzen die Anzahl
notwendiger Genehmigungen und den
damit verbundenen Aufwand. Folgen:
Durch die nicht kalkulierbare Anzahl
von Genehmigungen findet oftmals
eine erhebliche zeitliche Verzögerung
statt. Oft wird mit der letzten Genehmi-
gung erst die Gesamtgenehmigung er-
teilt. Außerdem entstehen durch eine
hohe Anzahl von Genehmigungen un-
kalkulierte Kosten. Bei einer Ausweitung
des Geschäftsbetriebes werden zudem
nicht selten Folgegenehmigungen not-
wendig, die oft nicht beantragt werden.
Tipp: Frühzeitig nach denkbaren Auf-
lagen fragen und mögliche Kosten kal-
kulieren!

Zeit: Die Dauer der
Genehmigungsverfahren

wird unterschätzt
Bei erlaubnispflichtigen Unternehmen:
Vor allem bei Umweltfirmen und dem
produzierenden Gewerbe ist die Geneh-
migungsdauer oftmals sehr lang. Viele
Unternehmen planen aber nur mit einer
geringeren Vorlaufzeit. Folge: Unter-
nehmen geraten in finanzielle Schwierig-
keiten, wenn eingeplante erste Einnah-
men noch nicht eintreffen.
Achtung: Genehmigungen bauen oft
aufeinander auf und werden nicht
parallel bearbeitet. Erst mit Erteilung
der letzten Genehmigung darf die Ge-
schäftstätigkeit aufgenommen werden.
Wer bereits nach der ersten Genehmi-
gung startet, muss mit Bußgeld oder
schlimmstenfalls Betriebsstilllegung
rechnen.

Geld: Kosten für Auflagen
werden nicht in die Kalkula-

tion einbezogen
Genehmigungen sind nicht selten mit
Auflagen verknüpft. Beispiel: Einbau

Ursprungszustand wieder hergestellt
wird. Folge 1: hohe Kosten. Folge 2: Ver-
zögerung wegen der nachträglichen
Beantragung der Baugenehmigung für
den notwendigen Umbau.

Genehmigung auf
bestimmte Räume und

Ausstattung beschränkt
Zahlreiche Genehmigungen sind aus-
schließlich für bestimmte Bereiche bzw.
Räume erteilt (z. B. bei Gaststätten).
Werden nun zusätzliche Flächen oder
Räume genutzt, muss eine zusätzliche
Genehmigung eingeholt werden. Ge-
schieht dies nicht, so kann das zur Schlie-
ßung des Unternehmens führen.

Namensrechte nicht
gesichert

Innerhalb des Genehmigungsverfahrens
für eine Gründung werden die Rechte
(z.B. Firmenname, Patente) nicht geprüft.
Die Gründungsgenehmigung wird er-
teilt, dennoch können rechtliche Proble-
me auftreten, wenn z. B. der Firmenna-
me bereits vergeben und geschützt ist.

Um festzustellen, ob z. B. der Firmen-
name bereits existiert oder geplante
Verfahren oder Produkte durch Patente
geschützt sind, müssen separate Recher-
chen erfolgen, z. B. bei der zuständigen
IHK. Wird ein vergebener und geschütz-
ter Name genutzt, drohen möglicher-
weise juristische Auseinandersetzungen
über die Rechte, die zu erheblichen Kos-
ten (bei der Umfirmierung) und Proble-
men (bis zur Geschäftsaufgabe) führen
können.

Acht typische „Bürokratie-Probleme“ bei der Gründung

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

Fortsetzung auf Seite 4

3

Dauer des Gründungsverfahrens in der EU

Ausgewählte Länder/Angaben in Tagen

1
4 4

6,3

11,5

30

Quelle: IfM Bonn 2008
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Übersicht

Sondergenehmigungen

Bei einigen Gewerben sind für die Erlaubnis und Zulassung besondere Nachweise erforderlich.
Welche Nachweise jeweils gefordert werden, ist unter Umständen nicht immer einheitlich.

1. Persönliche Zuverlässigkeit: z. B.

3 polizeiliches Führungszeugnis
(„zur Vorlage bei Behörden“)

3 Auszug des Gewerbezentralregisters

* für Wachpersonen, die Kontrollgänge im öffentlichen Raum durchführen,
Schutz vor Ladendieben, Bewachung im Einlassbereich von gastgewerblichen Diskotheken

2. Sachliche Voraussetzungen: z. B.

3 wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

3 erforderlicher Zustand der Gewer-
beräume

3. Fachliche Voraussetzungen: z. B.

3 Sachkundenachweis (Bescheini-
gung, Zeugnis, Diplom usw.)

3 Unterrichtungsnachweis

Gewerbe (Auswahl)

3 Automatenaufsteller/
Spielgeräte mit Gewinn-
möglichkeiten

3 Bewachungs-
unternehmen

3 Buchführungshelfer

3 Fahrschulen

3 Darlehensvermittler

3 Investmentfondsverkäufer

3 Bauträger

3 Gaststätten (mit Alkohol-
ausschank)

3 Handel mit Waffen und
Munition

3 Genehmigungspflichtiger
Güterkraftverkehr (ohne
Werkverkehr)

3 Handel mit freiverkäuf-
lichen Arzneimitteln

3 Handel mit Sittichen und
Wirbeltieren

Persönliche Zuverlässigkeit

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Sachliche Voraussetzungen

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Fachliche Voraussetzungen

Nein

Unterrichtung durch IHK,
Sachkundeprüfung*

Kfm., steuer- oder wirtschafts-
beratende Ausbildung und
3-jährige berufliche Praxis

Fahrlehrererlaubnis, Mindestalter
25 Jahre, 2 Jahre Berufspraxis

Nein

Nein

Nein

Unterrichtung durch IHK

Fachliche Eignung

Fachkundeprüfung

Fachliche Eignung

Fachliche Eignung,
Mindestalter 21 Jahre
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Übersicht

Sondergenehmigungen (Fortsetzung)

Persönliche Zuverlässigkeit

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sachliche Voraussetzungen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja*1

Nein

Ja*2

Ja

Ja

Ja

Fachliche Voraussetzungen

Fachliche Eignung

Ausbildung oder Studium

Ja (bei größerer Kinderzahl)

Nein

Staatliche Fachkundeprüfung

Nein

Nein

Für medizinische Pflege:
Zeugnis über staatliche
Prüfung

Nein

Nein

Fachliche Eignung

Sachkundenachweis erfor-
derlich (ggf. Erlaubnis-
befreiung möglich oder ggf.
Registrierung über Versiche-
rungsunternehmen)

Sachkundenachweis
erforderlich

nein

*1 umfangreiche räumliche und sachliche Voraussetzungen
*2 bei Taxis zahlenmäßige Begrenzung vor Ort

Quelle: BMWi, 2007

Tipp: Welche konkreten Nachweise
der verschiedenen Nachweisarten
jeweils erforderlich und wo diese
erhältlich sind, weiß in der Regel die
zuständige IHK!

Hinweis: Die aufgeführten Quali-
fikationen sind Mindestanforderun-
gen. So kann beispielsweise ein
Apotheker oder Arzt freiverkäufliche
Arzneimittel ohne eine Prüfung

anbieten oder der Koch eine Gaststätte
betreiben, ohne an einer Unterrich-
tung teilzunehmen.

Gewerbe (Auswahl)

3 Herstellung von Waffen

3 Herstellung von
Arzneimitteln

3 Kindertagesstätte

3 Makler, Bauträger,
Baubetreuer

3 Medizinische Fußpflege

3 Arbeitnehmerüber-
lassung

3 Pfandleihgewerbe/
Pfandvermittler

3 Pflegedienste
(häusliche und
medizinische)

3 Privatkranken-
anstalten

3 Reisegewerbe

3 Verkehrsgewerbe
(Taxi-, Busunternehmen)

3 Versicherungsvermittler
(Versicherungsvertreter,
-makler)

3 Versicherungsberater

3 Versteigerungs-
gewerbe
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4 GründerZeiten

Print- und Online-
Informationen
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi)

Broschüren und Infoletter:
3 Starthilfe – Der erfolgreiche Weg in die

Selbständigkeit
3 GründerZeiten Nr. 10 „Gründungen durch

Migranten“
3 GründerZeiten Nr. 15 „Personal“
3 GründerZeiten Nr. 17 „Gründungskon-

zept/Businessplan“
3 GründerZeiten Nr. 38 „Buchführung“
3 GründerZeiten Nr. 48 „Existenzgründung

im Handwerk“

CD-ROM:
3 Softwarepaket für Gründer und junge

Unternehmen

Bestellmöglichkeiten:
Bestelltel.: 03018 615 4171
bmwi@gvp-bonn.de
Download u. Bestellfunktion:
www.existenzgruender.de

Internet:
3 BMWi-Existenzgründungsportal

www.existenzgruender.de

www.startothek.de: Internet-Beratungs-
programm für Gründungsberater und
kommunale Wirtschaftsförderer

www.bmj.bund.de: Gesetzentwürfe, Handels-
und Wirtschaftsrecht

www.gesetze-im-internet.de: Bundesgesetze
und -verordnungen

Arbeitserlaubnis für
Nicht-EU-Bürger

EU-Bürger haben das Recht, Beruf und
Arbeitsplatz für eine selbständige oder
unselbständige Arbeit frei zu wählen.
Ausgenommen von der Arbeitnehmer-
freizügigkeit sind für eine Übergangszeit
nur die neuen EU-Mitgliedstaaten im
Rahmen der Osterweiterung. Alle EU-Bür-
ger genießen allerdings Dienstleistungs-
(mit einigen Ausnahmen im Baubereich
für die neuen EU-Mitglieder) und Nieder-
lassungsfreiheit. Sie können also überall
in der EU ein Gewerbe anmelden.

Fortsetzung von Seite 3 Nicht-EU-Bürger benötigen für
eine selbständige Erwerbstätigkeit ent-
weder eine (befristete) Aufenthalts-
erlaubnis oder eine (unbefristete) Nie-
derlassungserlaubnis. Die Anträge wer-
den in der Regel bereits vor der Einreise
nach Deutschland bei der deutschen
Vertretung im Heimatland gestellt.
Achtung: Bei der Beschäftigung von
Nicht-EU-Bürgern muss ebenfalls eine
Arbeitserlaubnis erteilt sein (s. auch
GründerZeiten Nr. 10 „Gründungen
durch Migranten“).
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BMWi-Behörden- und
Formularwegweiser
Der-BMWi-Behörden- und Formular-
wegweiser bietet die folgenden
Funktionen:

3 Er enthält alle für eine Gründung
relevanten Behörden und Ämter mit
Adress- und Kontaktdaten sowie Öff-
nungszeiten.

3 Er zeigt die Standorte der Behör-
den und Ämter in Google Maps und
Google Earth an.

3 Er führt alle für eine Gründung
relevanten Formulare und Dokumen-
te der jeweiligen Behörde auf.

3 Er bietet die Möglichkeit, einen
virtuellen Laufzettel zu erstellen, um
alle erforderlichen Behördengänge
zu planen.
www.bmwi-wegweiser.de

GmbH-Gesetz
Ein Ergebnis der Reform des GmbH-Ge-
setzes ist die GmbH-Variante Unterneh-
mergesellschaft (UG) (haftungsbe-
schränkt). Sie kann mit einem Mindest-
kapital von einem Euro gegründet wer-
den. Zudem kann die Anmeldung beim
Handelsregister schnell und einfach mit
einem Musterprotokoll erledigt werden.
Weitere Informationen:
www.existenzgruender.de

Bürokratieabbau
Mit Inkrafttreten der so genannten Mit-
telstandsentlastungsgesetze haben es
kleine und mittlere Unternehmen leich-
ter: z. B. durch die Anhebung der Buch-
führungspflichtgrenze, die Erhöhung
des Schwellenwertes zur Bestellung
eines Datenschutzbeauftragten und
durch Erleichterungen bei der Erfassung
und Abgabe von Daten für die amtliche
Statistik. Die Entlastung von bürokrati-
schen Belastungen soll auch die Dauer
und Komplexität von Planungs- und
Genehmigungsverfahren verringern.
Doppel- und Mehrfachprüfungen sollen
möglichst vermieden werden.
Weitere Informationen unter
www.bmwi.de (unter Wirtschaft,
Bürokratieabbau)

Einfach Gründen:
One-Stop-Shops in Deutschland
Zur Vereinfachung und Beschleunigung
der administrativen Gründungsver-
fahren tragen zentrale Anlaufstellen für
Gründer bei: die so genannten „One-
Stop-Shops“. Diese bieten nicht nur

gründungsbezogene Beratung, son-
dern auch eine gebündelte Abwick-
lung eines Großteils der administrati-
ven Verfahren.

Beispiele für die Einrichtung und
Arbeit von One-Stop-Shops hatte bereits
die BMWi-Initiative „Einfach Gründen“
erbracht. Das IfM Bonn hat bundesweit
insgesamt 219 One-Stop-Shops identifi-
ziert. Die als Download verfügbare
Liste bietet Informationen über die zen-
tralen Anlaufstellen in den 16 Bundes-
ländern, deren Trägerschaft und die
angebotenen Leistungen.

www.ifm-bonn.org (unter For-
schung, Mittelstand und Gesellschaft)

Erleichterungen für den Mittelstand


